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Mietenstopp-Kampagne auch in Schleswig-Holstein 

Die Zeiten werden insbeson-
dere für Mieter:innen immer 
beängstigender und ungewis-
ser. Viele Schleswig-Holstei-
ner:innen haben bereits aus 
der Presse entnommen, dass 
der Wohnungsmarkt immer 
angespannter wird und gera-
de das bezahlbare Woh-
nungssegment Einbußen er-
fährt. Seit geraumer Zeit 
reduziert sich die Anzahl der 
bezahlbaren Wohnungen in 
Schleswig-Holstein kontinu-
ierlich. Insofern ist es drin-
gend geboten, dass in dieser 
Hinsicht etwas unternom-
men wird. 

Seit langem fordert der DMB-
Landesverband Schleswig-
Holstein, dass die Landesre-
gierung die Instrumente auf 
den Weg bringt, die diesen 
Verlauf stoppen bzw. ver-
langsamen. Allerdings war 
die Reaktion immer, dass sol-
che Instrumente nicht not-
wendig seien oder das Ziel 
verfehlten. 
Die Mieten sind für zigtau-
sende Menschen zu einer ho-
hen Belastung geworden. 
Dies war schon vor der Pan-
demie mit ihren gerissenen 
Lieferketten und vor dem 
Ausbruch des Krieges in der 

Ukraine mit den daraus fol-
genden Rohstoff- und Mate-
rialengpässen so. Mit den ak-
tuellen Entwicklungen hat 
sich der Mietenmarkt jedoch 
noch einmal erheblich ver-
schärft.
In der Kiel-Region sind die 
Mieten in den letzten fünf 
Jahren um ca. 20 Prozent ge-
stiegen. Die Politik muss ak-
tiv werden und den Mie-
ter:innen durch einen 
Mietenstopp eine Atempause 
verschaffen!
Weil die Landesregierung die 
Mieter:innen nicht ausrei-
chend berücksichtigt und die 
Probleme nicht erkennt, hat 
sich der DMB-Landesver-
band Schleswig-Holstein der 
„Mietenstopp“-Kampagne 
angeschlossen. Diese startete 
am 8. Oktober 2022 einen 
„Mietenstopp-Tag“, zu dem 
viele Unterstützer:innen der 
Kampagne Aktionen durch-
führten.
Zu diesem „Mietenstopp-Tag“ 
brachten der Deutsche Mie-
terbund Schleswig-Holstein 
und der Deutsche Gewerk-
schaftsbund Kiel-Region im 
Rahmen einer Aktion über 
200 Plakate in Eckernförde, 
in und um Heikendorf, in 
Neumünster und Kiel an 
Lichtmasten an, die bis An-
fang November dort hängen 
blieben.

Frank Hornschu, Vorsitzen-
der des DGB Kiel-Region, 
merkte diesbezüglich an, 
dass auch in den Städten in 
Schleswig-Holstein bezahl-
bare Mietwohnungen Man-
gelware seien. Zeitgleich hal-
te die Entwicklung der 
Einkommen mit den steigen-
den Mieten nicht schritt. 
Erschwerend kämen nun die 
multiplen Krisen hinzu, die 
die Lage vieler Mieter:innen 
noch verschlimmerten. Wäh-
rend des geforderten Mieten-
stopps müssten daher neue, 
bezahlbare Wohnungen ge-
baut werden. Zudem müss-
ten die Fördermittel für den 
öffentlich geförderten Woh-
nungsbau überdacht und 
eventuell neu strukturiert 
werden, eine neue Woh-
nungsgemeinnützigkeit und 
ein soziales Bodenrecht 
müssten eingeführt werden. 
Des Weiteren müssten Kom-
munen bei Neubauprojekten 
stärker darauf achten, dass 
Investor:innen das Gemein-
wohl berücksichtigten. Bund, 
Länder und Kommunen 
müssten sich außerdem wie-
der verstärkt ihrer Verant-
wortung als Anbieter günsti-
ger, öffentlicher Wohnungen 
bewusst werden. Wohnen 
sollte kein Luxusgut werden 
und für jeden am Ende noch 
finanzierbar sein.   n

Dreistes Vorgehen der Schleswiger Stadtwerke
Die Schleswiger Stadtwerke 
haben etlichen ihrer Kund:in-
nen den Fernwärmeliefe-
rungsvertrag zum 31. De-
zember 2022 gekündigt.
Gleichzeitig wurde den Be-
troffenen ein neues – freilich 
schlechteres Angebot – zum 
1. Januar des kommenden 
Jahres unterbreitet. 

Gerade weil es vorliegend um 
die Versorgung mit Fernwär-
me geht, sind die Betroffenen 
nun  praktisch gezwungen, 
einen Neuvertrag mit erheb-
lichen Verschlechterungen 
für sich in Kauf zu nehmen, 
da im Bereich der Fernwär-
me kein Wettbewerb statt-
findet.

Ja, es sind schwierige Zeiten 
für uns alle und doch sollte 
ein Unternehmen der Da-
seinsvorsorge, welches auch 
soziale Verantwortung trägt, 
nicht auf diese Weise mit sei-
nen Vertragspartner:innen 
und Kund:innen umgehen. 
Dies umso weniger, als den 
schleswig-holsteinischen 

Stadtwerken hohe dreistelli-
ge Millionenbeträge aus Steu-
ergeldern zur Wahrung der 
Liquidität zufließen. Es ist 
 offensichtlich dringend not-
wendig, dass hier eine Kor-
rektur des Gesetzgebers 
 stattfindet, damit derartige 
Taschenspieler-Tricks künf-
tig untersagt werden.  n La
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Ann Sophie Mainitz (DMB-LV S-H) und Frank Hornschu (DGB Kiel)
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Kommunikationsdefizite 
bei Großvermietenden
Immer häufiger haben Mie-
ter:innen Anlass zur Klage, 
was die Wahrnehmung ihrer 
Anliegen durch und die 
 Kommunikation mit großen 
 Wohnungsgesellschaften an-
geht. Ob es die Anzeige 
von  Wohnungsmängeln, die 
Nach fragen zu Betriebskos-
tenabrechnungen oder Miet-
erhöhungen betrifft – immer 
häufiger verhungert man in 
einer Warteschleife, bis das 
Telefonat irgendwann gänz-
lich unterbrochen wird. 
Bekommt man tatsächlich 
mal einen Menschen ans Te-
lefon, lautet dessen Aussage 
allzu häufig „Bin nicht zu-
ständig, ich leite es weiter, es 
wird sich jemand zur Verein-
barung eines Termins bei Ih-
nen melden“. Passieren tut in 
der Regel im Anschluss an 
 eines solches Telefonat 
NICHTS! 
Nicht nur, dass drängende 
Probleme somit nicht gelöst 
werden, es schafft auch Frus-
tration, Angst und Stress. Auf 
Dauer können solche Einflüs-
se krank machen. Das Ge-
fühl, dass Vermietende für 
ihre Objekte und den Lebens-
mittelpunkt der Mieter:in-
nen kein Interesse zeigen, 
führt zu einer tiefen Verunsi-
cherung und Ohnmacht. 

Ganz sicher wird hierdurch 
aber auch das für ein (Miet-)
Vertragsverhältnis nötige 
Vertrauensverhältnis nach-
haltig gestört. 
Ursprung dieses Dilemmas 
ist die ungebremste Konzent-
ration des Wohnungsmarktes 
auf immer weniger Anbie-
tende, vor allem im Bereich 
bezahlbarer Wohnungen. Es 
liegt in der Natur der Sache, 
dass die Zusammenarbeit 
von Mietenden und Vermie-
tenden deutlich erschwert 
wird, wenn die Ansprech-
partner:innen der Unterneh-
men in Bochum, Berlin oder 
gar im Ausland sitzen. 
Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung sind ge-
fordert, diesem Prozess, der 
zu einer tiefen Verunsiche-
rung von Mieter:innen bei-
trägt, entgegenzuwirken, 
etwa durch die Gründung 
kommunaler und landeseige-
ner Wohnungsgesellschaften 
und eine strikte Einschrän-
kung großer Wohnungsun-
ternehmen bei der Bildung 
von Wirtschaftseinheiten.
Das hier beschriebene Prob-
lem darf nicht weiter unter-
schätzt werden, da es immer 
mehr zu starken gesellschaft-
lichen Verwerfungen bei-
trägt.  n

Zum Jahreswechsel
Liebe Mieter:innen,
auch wenn die Zeiten schwierig sind und viele mit Sorge ins 
neue Jahr blicken, so brauchen wir gerade jetzt Feste, zu denen 
wir uns der schönen Dinge im Leben besinnen.
In diesem Sinne wünscht der Deutsche Mieterbund Landesver-
band Schleswig-Holstein mit seinen angeschlossenen Mieterver-
einen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2023!
Bleiben Sie gesund!  n
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Bitte um Mithilfe 
Liebe Kieler:innen,

es ist wieder so weit und der 
Kieler Mietspiegel muss 
überarbeitet werden. Da wir 
eine Anpassung nach dem 
Verbraucherpreisindex nicht 
möchten, begrüßen wir das 
Vorhaben der Stadt, eine 

Stichprobenfortschreibung 
durchzuführen. Aus diesem 
Grund bitten wir alle Mie-
ter:innen, die angeschrieben 
werden, sich etwas Zeit für 
die Umfrage zu nehmen. 
Gleichzeitig möchten wir da-
rauf hinweisen, dass alle 
Mieter:innen, die ange-

schrieben werden, verpflich-
tet sind, an der Umfrage teil-
zunehmen. Dies ist auf die 
Neueinführung des Mietspie-
gelreformgesetzes (MsRG) 
zurückzuführen. Danach 
sind Mieter:innen und Ver-
mieter:innen von Wohn-
raum verpflichtet, der nach 
Landesrecht zuständigen Be-
hörde auf Verlangen Aus-

kunft über bestimmte Erhe-
bungsmerkmale zu erteilen 
(vgl. § 2 MsRG).
Gleichwohl handelt es sich 
bei einem qualifizierten 
Mietspiegel um ein Instru-
ment, welches den Mie-
ter:innen zugutekommt und 
dringend in mehr Kommu-
nen eingeführt werden soll-
te.  n
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